
Bescheinigung

gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b) und Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d) der EU-Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen vom 07.09.2005 (2005/36/EG)

zur Vorlage bei den zuständigen Stellen in den EU-Aufnahmemitgliedstaaten:

___________________________________________________________________

Hiermit bescheinigen wir, dass

Herr/Frau

.................................................................................




Name, Vorname

geboren am

.................................................................................




Geburtsdatum

wohnhaft  in
           ..................................................................................



Straße, PLZ, Ort, Land

niedergelassen in
...................................................................................

(Straße., PLZ, Ort, Land – Anschrift des Auftraggebers 

oder bei Selbstständigen Wohnanschrift wie oben)

im Niederlassungsmitgliedstaat nachgewiesen hat, innerhalb der letzten zehn Jahre mindestens zwei Jahre die Tätigkeit als ReiseleiterIn/FremdenführerIn ausgeübt zu haben. 

Damit darf er/sie.gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b) der Richtlinie der Europäischen Union über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (2005/36/EG) die vorübergehende, grenzüberschreitende Dienstleistung als ReiseleiterIn/FremdenführerIn in anderen EU-Mitgliedsstaaten erbringen.

Ort, Datum






Unterschrift / Stempel

